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„Das erörternde Problem Ist eiıne spezifisch katholische ematı Auch ist 65 In Theorie
und Praxıs 1M Wesentlichen auf Deutschlan und Österreich beschränkt“ (19) Ungeachtet
dieser Einschränkungen tellen dıie kırchlichen Standesanforderungen für Dozenten den
staatlıchen katholisch-theologischen Fakultäten mıt anderen Norten das „Problem der
‚Priıesterquote  166 (D) ohne weifel eın „heilses Eısen“ (al) dar. Konkret seht es die rage,
ob und Inwleweılt die VoOoN Seliten der Kirche her aufgestellte Regelerfordernis der Priesterweil-
he für die In der riesterausbildun tätıgen Dozenten der katholischen Theologıe auch den
staatlıchen katholisch-theologischen Fakultäten als (aus staatskirchenrechtlicher Perspekti-
ve) zulässig betrachtet und (kirchlicherseits) eltend emacht werden kann.

Die sıch dieser heiklen Yra wıdmende Studie, der eıne Münsteraner Dissertation
eines Lizentiaten des kanonischen Rechts zugrunde 1e wurde VON dem bekannten Kır-
chenrechtler Prof. Dr. aus Lüdicke etreut Ihr Verfasser, der ereıts mehrere Publikatio-
1IeN Fragen des Ordensrechts und der Ordensspiritualıität Vorzuwelsen hat, ist Priıester und
sehört der Bayerischen Franziskanerprovinz

Nach eıner praägnan formulierten „Problemanzeige“ (3-23) und einer wenngleich
nappen, doch informativen (rechts  istorischen Einleitung 25-41) ist die Studie In Z7WEe]
Hauptteile gegliedert Während der Verfasser 1Im ersten Hauptteil eıne ebenso umfassende WIe
detaillierte Analyse der einschlägıgen unıiversalkirchlichen und partıkularkirchlichen Normen
über die Standesanforderungen für Dozenten der katholischen Theologie orlegt-
wıdmet C sich 1ImM zweıten Hauptteil den amı N1IC ohne Weıteres kongruenten staatskir-
chenrechtlichen und hıer VOT allem konkordatären orgaben In der versuchten ynthese des
ritten e1ls stellt der Verfasser zunächst die „divergierende[n| Interessenslagen und Rechts-
posıtionen“ 143-151) ZUT gegenständliıchen Problemati VOT, sodann das darın enthalte-

Konfliktpotential 152-153) SOWIE eınen ewusst ereıts In der Überschrift mıt einem pa
Sezeichen versehenen Lösungsvorschla: 153-154) aufzuzeigen. „Rückschau und usblick“
155-156) bıildet den Abschluss der Studie, die NO eın Abkürzungsverzeichnis 157-162)
wWI1ıe eın umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis 163-179) rganzt und abgerundet
wird.

Im Mittelpunkt des ersten Hauptteils STe die enannte „Communiter-Formel“,
die ihren Niederschlag erstmals In Nr. DD 1, der 990  atlo fundamentalıis instıtutionıs sacerdo-
talıs  C6 (Grundordnung für die Ausbildung der rlester) der Kongregatıon für das katholische
Bildungswesen VOIN Januar 1970 efunden hat und Desagt „Pro discıpliniıs SaCrıls Professo-
1eSs sınt communıter sacerdotes“. Diese Formel, derzufolge die Dozenten der katholischen The-
ologie 1ImM Allgemeinen Priıester seın sollen, wırd VOIN Verfasser auigrun eiıner sorgfältigen
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Interpretation VOI OrtLliau und Kontext ecC als onkrete, 1Im kKang e1ınes unıversal-
kirchlichen Gesetzes stehende Orm dentifiziert |)ese ist allerdings MC absoluten CHä-
rakters, sondern umschreibt eın Regel-Ausnahme-Verhältnis, das jeder näheren Konkretisie-
rung entbehrt und insofern MI eeıgne ist, eıne fixe Quotenregelun begründen An-
dererseıts stellt sıch dıe (von Seıten der Deutschen Bischofskontferenz zumiıindest SLT1LISCHAWEI-
send mitgetragene Praxıs eute dar, dass dıe erulun VOIN Laiıen alls Dozenten der o_
ischen Theologıe wenıger als Ausnahme denn Als egel In Erscheinung Y1 und die COM
muniter-Formel“ insofern eıne Umkehrung erfahren en cheint Dessen ungeachtet Velr-

welst der Verfasser auf die uneingeschränkte Gültigkeıt der diesbezüglichen universalkirch-
ichen orgaben, denen auch die eutsche Bischofskonferenz zumindest In der Theorie

festgehalten al
Zu Begınn des zweıten Hauptteils stellt der Verfasser klar, dass die Katholisch-Theo-

logiıschen Fakultäten sSTaatlıchen Universıitäten ZWarTr den gemeınsamen Angelegenhel-
ten VOINl aa und Kirche ehören und insofern eıne Art Doppelstatus innehaben, dass dieser
allerdings IM® ohne Weıteres ee1gne Ist, rechtliche Schlussfolgerungen begründen Viel-
mehr ist cS serade 1ImM INDI1IC auf eiıne VON Seıten des taates WIe der Kirche wünschens-
werte Kooperatıon erforderlıch, sorgfältig zwischen weltlichen und seistlichen, staatlichen
und kirchlichen elangen unterscheiden. nter VerweIls auf das verfassungsrechtlich Dar-
antıerte, aber MC unumschränkte Selbstbestimmungsrecht der Kirche und die einschlägı-
gen konkordatären Regelungen omMm der Verfasser dem NQCDMIS} dass das ec ZUrT Gel-
tendmachung konkreter Standesanforderungen die Dozenten der katholischen Theologie
der Kirche ZWaT N1IC In Abrede eSLıe werden kann, dass zugleich aber en bleibt, Wallll

und In welcher Oorm dies VOT allem 1Im Konfliktfall seschehen hat
Es ist Nn1IC. Zie] der Arbeit a dıie Diskussion Pro und Contra des Standeser-

fordernisses für Theologieprofessoren einzutreten“, sondern lediglich „dıe derzeitige Rechts-
lage sowohl auUs kanonistischer wWIe aQus deutscher staatskirchenrechtlicher Perspe  1ve da
zustellen“, da „die rechtliche Dımension der Problemati | der theologischen und polıti-
schen Diskussion die sachliche Basıs en  c kann 055 Darüber hinaus wollte und will Rıe-
Dger ÜKO seıne Ausführungen allen Verfahrensbeteiligten die Möglıc  el bıeten, sıch „über
die unterschiedlichen Rechtspositionen und Interessenslagen“ informieren. Das mıt die-
SCT „Aufklärungsarbeıt‘ verbundene nhegen esteht emnach NnIC. uletzt darın, „WISSeN-
SschHhaitlıche Nachwuchskräfte, die sich auf eın theologisches Lehramt vorbereıten, VOT Ilus10-
MnenNn und somıt letztlich VOT enttäuschten Hofinungen und sescheiterten Lebenswegen“ be-
wahren (ebd.)

Ohne weife] hat der Verfasser dieses Ziel erreicht. Wenngleich seıne ach Inhalt und
orm sleichermafsen selungene Studie letztlich mehr Fragen ufwirft AIls beantwortet, bietet
s1e eıne solide Basıs für die och ausständigen Klärungsprozesse. Insbesondere dıe eutsche
Bischofskonferenz cheıint WIe der Verfasser unverhohlen auTzel NIC. unbedingt eneıgt

se1n, sich den In der Praxıs immer drängender werdenden Fragen MC 11UT auf formeller,
sondern auch auf inhaltliıcher ene tellen Auf Dauer kann es Nn1IC. angehen, sich beiım
„5Spaga ( versuchen und mıt der blofsen „Zusammenstellung einschlägıger irch-
icher und staatlıcher Bestimmungen, denen niıemand Anstofs nehmen kann  C (ebd.) hbe-
Snugen DIie Kirche I11USS klarmachen können, dass CS nıchts mıt überholtem Standesdünkel

tun hat, sondern letztendlich die Wahrung ihrer Identität seht, WE s1e für die DOo-
zenten der katholischen Theologıe sTaatlıchen Fakultäten auch In ukunft daran es
„Communıiter sınt sacerdotes“. an

Z


